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ANFRAGE 

 
des Abgeordneten Peter Wurm 
an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend VKI: Erfolg bei Servicepauschale gegen Telekommunikationsanbieter 
 
 
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat am 15. Mai 2024 folgende 
Pressemitteilung veröffentlicht:1 
 

VKI: Erfolg bei Servicepauschale gegen Telekommunikationsanbieter 
Servicepauschale in Telekommunikationsverträgen unzulässig 
 
Im Auftrag des Sozialministeriums vertritt der Verein für 
Konsumenteninformation (VKI) in mehreren Musterprozessen gegen 
Telekommunikationsanbieter Konsumenten bei der Rückforderung der 
Servicepauschale. Jetzt kam es in zwei vom VKI gegen T-Mobile geführten 
Verfahren zu erstinstanzlichen Entscheidungen. In beiden Fällen beurteilte das 
Bezirksgericht für Handelssachen (BGHS) Wien die Einhebung der 
Servicepauschale als unzulässig. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.  
 
Seit einigen Jahren besteht in vielen Branchen die Praxis, Kunden neben einem 
monatlich zu zahlenden Grundentgelt auch eine zusätzliche Pauschale 
(„Servicepauschale“) zu verrechnen. Im Zusammenhang mit 
Fitnesscenterverträgen hat der Oberste Gerichtshof (OGH) bereits mehrfach 
klargestellt, dass die Verrechnung von Entgelten ohne konkrete Zusatzleistung 
und ohne nachvollziehbare Kosten aufseiten des Unternehmers unzulässig ist. 
Telekom-Anbieter hatten bisher argumentiert, dass diese Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs nicht auf sie übertragbar sei.  
 
Nun liegen in zwei Musterprozessen des VKI gegen T-Mobile erstinstanzliche 
Urteile vor, welche jeweils klarstellen, dass die Entscheidungen des Obersten 
Gerichtshofs zur Servicepauschale sehr wohl auf die Telekom-Branche 
übertragbar sind. Beide Urteile bestätigen die Rechtsansicht des VKI 
vollinhaltlich und verurteilen T-Mobile zur Rückzahlung der eingehobenen 
Servicepauschale.  
 

                                                 
1 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20240515_OTS0018/vki-erfolg-bei-servicepauschale-gegen-
telekommunikationsanbieter  
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Das BGHS stellt zudem klar, dass der Telekom-Anbieter nicht berechtigt ist, 
bestehende Verträge im Falle einer Rückforderung der Servicepauschale zu 
kündigen. So war T-Mobile dazu übergegangen, Kunden, die eine Rückzahlung 
der Servicepauschale forderten, den Vertrag aufzukündigen. Eine unzulässige 
Vorgehensweise, urteilt das BGHS. Vielmehr müssen die Anbieter auch in 
Zukunft auf die Servicepauschale verzichten.  
 
Nach den Urteilen gilt die Rückzahlungspflicht auch für länger zurückliegende 
Zahlungen. Dadurch, dass die Einhebung der Servicepauschale auf einer 
unwirksamen Klausel beruhte, sind entsprechende Zahlungen durch 
Kund:innen rechtsgrundlos erfolgt und können somit 30 Jahre lang 
zurückgefordert werden.  
 
„Die Urteile treffen aus Verbraucherschutzsicht erste wesentliche 
Klarstellungen über die Unzulässigkeit von Servicepauschalen und deren 
Rückforderbarkeit im Telekom-Bereich. Es ist sehr erfreulich, dass das Gericht 
die Rechtsansicht des VKI bestätigt und eindeutig zugunsten der Konsumenten 
entschieden hat“, kommentiert Dr. Petra Leupold, Leiterin der Abteilung Klagen 
im VKI, die Urteile. „Wir sind gespannt, ob T-Mobile die Urteile akzeptieren oder 
Rechtsmittel dagegen erheben wird. Die inhaltlich äußerst sorgfältig 
begründeten Urteile haben jedenfalls Signalwirkung für die gesamte Branche“, 
ist Dr. Leupold überzeugt.  

 
 
In diesem Zusammenhang richtet der unterfertigte Abgeordnete an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
nachstehende 

 
Anfrage 

 
1. Ist dem BMSGPK bzw. dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) bekannt, 

wie viele Telekomkunden von T-Mobile von dieser erfolgreich als unzulässig 
angefochtenen Servicepauschale betroffen sind? 

2. Wie werden die betroffenen Telekomkunden bei der Durchsetzung ihrer 
Ansprüche durch den VKI in weiterer Folge unterstützt? 

3. Bei welchen anderen Telekomunternehmen konnten in der Vergangenheit 
gleich oder ähnlich lautende Servicepauschalen durch den VKI im Auftrag des 
BMSGPK gegenüber Versicherern erfolgreich angefochten werden? 

4. Gilt das T-Mobile-Urteil auch gegenüber anderen Telekomunternehmen und 
kann dieses durch die Konsumenten direkt durchgesetzt werden? 
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